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1 Bemerkungen zur Untersuchung von Alternativen

1.1 Standortwahl

1.1.1 Nullvariante

Aussage Nullvariante: „Eine gesetzliche Pflicht zur Prüfung der Nullvariante besteht nicht, auch kann diese Lösung aus Gründen der für das Projekt sprechenden Gemeinwohlinter​essen außer Betracht bleiben.“
Das Umweltverträglicheitsprüfungsgesetz (UVPG) sagt: Zu den zu prüfenden Varianten soll auch der Verzicht auf das Vorhaben gehören („Null-Variante“). Eine „Null-Variante“ muss jedoch nicht geprüft werden, wenn ein Verzicht auf das Vorhaben zu nicht zumutbaren Nachteilen führt. 

Festzustellen ist: Der Verzicht auf das Vorhaben würde zu keinerlei Nachteilen führen. Auch nicht für die Vorhabensträgerin/Anstragstellerin, weil diese erklärt, das Kraftwerk weder bauen noch betreiben zu wollen. Einen Nachteil kann ein imaginärer Dritter nicht geltend machen.

1.1.2 Standortalternativen

Aussage Standortwahl: „Am Standort Lubmin sind viele der für den Betrieb eines Gas- und Dampfturbinenkraftwerks erforderlichen Infrastrukturen bereits vorhanden. Dazu zählen unter anderem mehrere Gas-Netzanschlussmöglichkeiten (OPAL-Ferngasleitung, NEL-Ausspeisepunkt)…“

Diese Aussage ist falsch. Das GuD III EWN ist im Szenariorahmen der Bundesnetzagentur zum (Gas-) Netzentwicklungsplan nicht enthalten. In der darin enthaltenen Kraftwerksliste ist als Neubau nur ein GuD Lubmin für 2017 vorgesehen mit einer elektrischen Leistung von 1350 MW. Dabei kann es sich nur um das EnBW-GuD (GuD II) handeln. EnBW hat die ursprüngliche Planung von 1200 MW auf 1350 MW geändert.

Aussage Ergebnis Standortalternativen: „Das geplante Vorhaben soll der Energiever​sorgungssicherheit dienen und zur Stabilisierung des Energienetzes (Bereitstellung von Grund- und Mittellast) beitragen. Das Kraftwerk soll eine wirtschaftliche, ver​sorgungssichere, sowie klima- und umweltschonende Energieversorgung der Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns und darüber hinaus gewährleisten. Im Laufe des nächsten Jahrzehnts werden mehrere ältere, konventionelle Kraftwerke in Deutschland aufgrund ihres Alters vom Netz gehen. Allein durch die Stilllegung einiger Steinkohleblöcke sowie einer möglichen Stilllegung bzw. nur kurzzeitigen Verlängerung der Laufzeiten von Kernkraft​werken, stehen bis zu 4000 MW mittelfristig nicht mehr zur Verfügung. Darüber hinaus ist mit der Stilllegung wenigstens der sieben ältestem Atomkraftwerke in Deutschland nach dem von der Bundesregierung verfügten Atommoratorium auszugehen. 

Die Energieerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern, insbesondere aus Windenergie, kann den Einsatz fossiler Energieträger für die Grund- und Mittellast nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht hinreichend ersetzen. Strom aus Windenergie wird nur zeitweise in die Netze eingespeist und ermöglicht somit keine kontinuierliche Strombereitstellung. Die Versorgungssicherheit kann daher ohne den Einsatz konventioneller Kraftwerke nicht hinreichend gesichert werden. Zum Ausgleich der stark schwankenden Windkraft sind Kraftwerke nötig, die auf modulierenden Regelbe​trieb ausgerichtet sind und schnell auf plötzlich auftretende Wind​schwankungen reagieren können.“ (Ordner 11, S.13)
Hier wurde der Widerspruch innerhalb der Antragsunterlagen markiert. Einerseits Grund- und Mittellast, andererseits plötzlich regelbar.

Grund- und Mittellastkraftwerke haben wir dank KraftNaV genug, die 10 Jahre lang Volllast einspeisen. Die sind jetzt schon Gift für den sicheren Netzbetrieb, weil die EE-Einspeisung teilweise den Gesamtbedarf übersteigt. Reine Grundlastkraftwerke werden heute schon nicht mehr gebraucht und ab 2016 noch viel weniger.

1.1.3 Alternativen außerhalb des Standortes

Schwerpunkte laut Regionalem Raumentwicklungsprogramm 2010:

Neue Gewerbe- und Industrieansiedlungen bzw. Standortverlagerungen sind vorrangig auf erschlossene Flächen in den bestehenden Gewerbe- und Industriegebieten der Planungsregion zu lenken. Vor allem das gemeinsame Oberzentrum - Stralsund und - Greifswald, die Mittelzentren - Anklam, - Bergen auf Rügen,- Grimmen,- Pasewalk,- Ribnitz-Damgarten - Ueckermünde und- Wolgast sowie das Grundzentrum- Torgelow sind als regional bedeutsame Gewerbe- und Industriestandorte zu entwickeln und zu erhalten. 

Industriegebiet Sassnitz-Mukran–Lietzow, Gewerbe- und Industriegebiet Pasewalk und Industriepark Pommerndreieck.

Näher betrachtet wurden die Standorte Rostock und Saßnitz. Zu Saßnitz wird ausgeführt: 

Bei Verwirklichung des geplanten Kraftwerksprojekts an diesem Standort würden vergleichbare Auswirkungen auf europäische Schutzgebiete entstehen. Insofern weist auch in naturschutzfachlicher Hinsicht der Standort keine Vorteile gegenüber dem Standort Lubmin auf.
1.2 Ausführungsalternativen

1.2.1 Alternativen zur geplanten Durchlaufkühlung

Kühltürme oder Zellenkühlung sind denkbare Alternativen. „Die Energieverluste zum Betrieb der Kühlsysteme bedingen eine Senkung des angestrebten Wirkungsgrades. Zudem machen die deutlich höheren Kosten für alternative Kühlsysteme deren Bau wirtschaftlich unattraktiv. Beeinträchtigungen der marinen Lebensräume über den Kühlwasserpfad lassen sich auch mit einem Kühlturm nicht vermeiden, sondern nur verlagern.“ 

Der letzte Satz ist unverständlich und lässt den Eindruck entstehen, dass selbst durch einen Kühlturm die Schädigung des Boddens unvermeidbar wäre. 

Andererseits: wenn Kühltürme den Bau wirtschaftlich unattraktiv machen, dann muss er eben unterbleiben!

1.2.2 Alternativen zum Abgassystem

Hier gibt es tatsächlich keine nennenswerten Alternativen, die geplante Anlage entspricht dem Stand der Technik. 

Zusammenfassung: „Zum beantragten Vorhaben bestehen weder Standort- noch Ausführungsalternativen, welche mit geringeren Umweltauswirkungen verbunden wären. Nur unter Verwendung des vorgesehenen technischen Konzeptes lassen sich die genannten Projektziele verwirklichen.“ 
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